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RS VwGH Erkenntnis 1992/08/07
92/14/0062

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.08.1992

Rechtssatz

Die Betriebsausgabenqualität von einbehaltenen Aufsichtsratsabgaben ist in den Jahren des seinerzeitigen Zu4ießens

der Aufsichtsratsvergütungen nicht in Zweifel zu ziehen. Es ist daher davon auszugehen, daß durch die Rückerstattung

in einem späteren Jahr seinerzeit als Betriebsausgaben abgezogene Aufsichtsratsabgaben zurückge4ossen und daher

vereinnahmt worden sind. Diese Einnahmen stehen im Jahr der Rückerstattung im Zusammenhang mit der vom

Abgabep4ichtigen seinerzeit entfalteten Tätigkeit (selbständige Arbeit), die daher zu Einkünften aus selbständiger

Arbeit führen.

Im RIS seit

11.07.2001

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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